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d) Beachtung gesetzlicher Verbote und der Grundsätze der 
sozialistischen Moral sowie Gewährleistung der öffent
lichen Ordnung und Sicherheit 

Die Prüfung, inwieweit diese Anforderungen erfüllt sind, 
bezieht sich sowohl auf die Art des beantragten Gewerbes 
als auch auf die Person des Antragstellers. Beispielsweise 
ist es verboten, Schund- und Schmutzerzeugnisse als Druck
erzeugnisse herzustellen (§ 146 StGB), so daß ein auf solche 
Gewerbetätigkeit gerichteter Antrag unabhängig von der; 
Person des Antragstellers nicht zu genehmigen wäre. Ande
rerseits kann der Bürger alle o. g. Voraussetzungen erfüllen 
und dennoch das Gewerbe nicht ausüben, z. B. weil ihm auf 
Grund eines Tätigkeitsverbots gemäß § 53 StGB die — mit 
dem Gewerbeantrag angestrebte — Erwerbstätigkeit unter
sagt wurde.

Liegen alle genannten materiellrechtlichen Voraussetzun
gen vor, k a n n  dem Bürger die Gewerbegenehmigung er
teilt werden. Ein Rechtsanspruch des Bürgers auf Erteilung 
einer Gewerbegenehmigung besteht jedoch nicht. Ausschlag
gebendes Kriterium für die zu treffende Verwaltungsent
scheidung ist immer das in § 15 Abs. 1 Handw.Förd.VO for
mulierte Ziel, eine bessere Versorgung der Bevölkerung zu 
erreichen. Zu beachten sind auch weitergehende gesellschaft-, 
liehe und kommunale Erfordernisse, wie z. B. die Auswir
kungen der Beendigung der bisherigen Tätigkeit durch den 
Antragsteller im Falle der Erteilung der Gewerbegenehmi
gung.

Angesichts der Vielfalt und ressortmäßigen Breite der zu 
prüfenden Voraussetzungen haben sich bei größerem Anfall 
von Gewerbeanträgen Arbeitsgruppen bewährt, die aus den 
Leitern bzw. leitenden Mitarbeitern von Fachorganen sowie 
von Kreisgeschäftsstellen der Handwerks- bzw. Handels- und 
Gewerbekammer und Vertretern von Spar- bzw. Genossen
schaftskassen bestehen und die beratend und koordinierend 
im Prozeß der Entscheidungsvorbereitung wirksam werden.

Verfahrensrechtliche Anforderungen

1. Die Erteilung einer Gewerbegenehmigung erfolgt auf An
trag des Bürgers (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Handw.Förd.VO).

Antragsberechtigt sind Bürger ab vollendetem 18. Lebens
jahr. Da sich private Gewerbetätigkeit zur Versorgung der 
Bevölkerung im Rahmen von Zivilrechtsbeziehungen (Kauf
und Dienstleistungsverträge) vollzieht, ist die uneingfe- 
schränkte zivilrechtliche Handlungsfähigkeit (§ 49 ZGB) des 
Gewerbetreibenden erforderlich.

Der Antrag ist bei dem Rat der Stadt, des Stadtbezirks 
oder der Gemeinde schriftlich einzureichen, in dessen Terri
torium die private Gewerbetätigkeit ausgeübt werden soll 
(§15 Abs. 2 Handw.Förd.VO). Der jeweilige örtliche Rat lei
tet den Antrag mit einer Stellungnahme an den entschei
dungsbefugten örtlichen Rat weiter.

Sind schon bei der Einreichung des Antrags fehlende Vor
aussetzungen offensichtlich (z. B. kein vorhandener Gewerbe
raum), kann der Bürger im vorhinein darauf hingewiesen 
werden. Es steht dem Bürger jedoch frei, den Antrag zurück
zuziehen oder eine Entscheidung zu verlangen.

Mit dem Antrag sind gemäß § 15 Abs. 2 Handw.Förd.VO 
zugleich einzureichen: eine Begründung, der Befähigungs
nachweis, ein Lebenslauf, eine Übersicht über die bisherige 
Tätigkeit, ein polizeiliches Führungszeugnis, der Nachweis 
der Erfüllung der arbeitsschutzmäßigen, baulichen und hy
gienischen Voraussetzungen. Das Verwaltungsorgan ist erst 
nach vollständiger Vorlage zur Antragsprüfung und -ent- 
scheidung verpflichtet.

2. örtlich zuständig für die Entscheidung über den Antrag  
sind gemäß § 16 Abs. 1 und 2 Handw.Förd.VO
— der Rat des Kreises,
— der Rat des Stadtkreises ohne Stadtbezirke (§ 57 Abs. 5 

GöV),
— der Rat des Stadtbezirks, wenn ihm die Anleitung und 

Kontrolle der Gewerbetätigkeit gemäß § 39 GöV durch 
Beschluß des Rates der Stadt übertragen wurde (§ 59 Abs. 3 
und 4 GöV),

— der Rat der kreisangehörigen Stadt bzw. der Rat der Ge
meinde (wenn ihm durch Beschluß des Rates des Kreises 
die Entscheidungsbefugnis übertragen wurde),

— der Rat des Bezirks (wenn ihm durch Rechtsvorschrift 
oder Beschluß des Rates des Bezirks die Anleitung und 
Kontrolle der privaten Gewerbetätigkeit auferlegt wurde). 
Die Entscheidungsbefugnis für die Erteilung der Gewerbe

genehmigung haben im Auftrag der dafür zuständigen örtli
chen Räte die für das jeweilige Gewerbe fachlich zuständigen 
Ratsmitglieder oder in Gemeinden die Bürgermeister (§ 16 
Abs. 1 Handw.Förd.VO). Analog sind in kleinen Städten ohne 
fachlich zuständiges Ratsmitglied ebenfalls die Bürgermei
ster für die Entscheidung funktionell zuständig. Diese Ent
scheidungsbefugnis nach der AnpassungsVO vom 14. Dezem
ber 1988 — Anlage Ziff. 1 b — verändert die bisherige Zustän
digkeit, wonach grundsätzlich die Räte der Kreise durch Be
schluß über den Gewerbeantrag zu entscheiden hatten. Die 
jetzt auf die fachlich zuständigen Ratsmitglieder übertragene 
Entscheidungsbefugnis betrifft vor allem diejenigen, denen 
die Fachorgane örtliche Versorgungswirtschaft, Handel und 
Versorgung, Bauamt, Verkehrs- und Nachrichtenwesen un
terstehen.

3. Das Verwaltungsorgan hat gemäß § 16 Abs. 3 Handw.
Förd.VO die Pflicht zur vorherigen Abstimmung mit
— der Handwerkskammer bzw. Handels- und Gewerbekam

mer,
— dem zuständigen volkseigenen Versorgungsgruppen- oder 

Erzeugnisgruppenleitbetrieb und
— dem für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Rat 

des Kreises, wenn sich der beabsichtigte Ort zur Aus
übung des Gewerbes außerhalb des Kreisgebietes befin
det.
4. Für Form und Inhalt der Entscheidung über den Ge

werbeantrag gilt folgendes:
Die Gewerbegenehmigung ist schriftlich zu erteilen und 

hat den Namen des Bürgers, die Art und den Umfang der 
privaten Gewerbetätigkeit, den Sitz der Betriebsstätte sowie 
den Ort der Ausübung der Tätigkeit zu enthalten (§ 16 Abs. 4 
Satz 1 Handw.Förd.VO). Sie bedarf des weiteren der schrift
lichen Begründung, der Darlegung der Rechtsgrundlagen und 
solcher Angaben wie Datum und Unterschrift.

Die Gewerbegenehmigung kann Auflagen enthalten (§ 17 
Abs. 1 Handw.Förd.VO), wobei die Festlegung von Auflagen 
eine eigenständige Entscheidung darstellt.

Die Gewerbegenehmigung wird in der Regel unbefristet 
erteilt; sie kann aber auch durch ausdrückliche Festlegung 
eine Befristung enthalten (§ 16 Abs. 4 Satz 2 Handw.Förd.VO).

Wird mit der Verwaltungsentscheidung der Antrag auf 
Erteilung einer Gewerbegenehmigung abgelehnt, ist sie eben
falls schriftlich abzufassen und mit einer Begründung und 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen (§ 20 Abs. 1 Handw.Förd. 
VO). Die Entscheidung über den Gewerbeantrag gilt nur für 
den Antragsteller und ist nicht übertragbar.

Für die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer 
Gewerbegenehmigung ist durch Rechtsvorschrift keine Frist 
bestimmt. Die in Verantwortung des Ministeriums für Be
zirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie stehenden 
Bereiche wurden darauf orientiert, innerhalb von sechs Wo
chen nach Eingang des Antrags zu entscheiden.

Widerruf von Gewerbegenehmigungen

Der Widerruf ist die verwaltungsrechtliche Möglichkeit, die 
Rechtswirksamkeit einer fehlerfreien berechtigenden Einzel
entscheidung durch das Verwaltungsorgan zu beenden/' Für 
die Gewerbegenehmigung läßt § 18 Abs. 1 Handw.Förd.VO den 
Widerruf ausdrücklich zu, so daß in der genehmigenden Ent
scheidung kein Widerrufsvorbehalt aufgenommen werden 
muß.

1. Das Verwaltungsorgan hat gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 
Handw.Förd.VO die Gewerbegenehmigung zu widerrufen, 
wenn
— die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht bestanden 

haben,
— die Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind. 

Da das Verwaltungsorgan vor der Entscheidung über die
Erteilung einer Gewerbegenehmigung alle nach § 15 Abs. 1 
Handw.Förd.VO geforderten Voraussetzungen prüft, wird 4

4 Vgl. Verwaltungsrecht, Lehrbuch, 2. Auf!., Berlin 1988, S. 139.


